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Vorwort

Vorwort

Die Ersatzbaustoffverordnung und die novellierte Bundesbodenschutzverordnung wer-
den das Recycling von Bau- und Abbruchmaterialien und die Verwertung von Bodenma-
terial prägen. Als Verordnungen gelten sie im Gegensatz zu Verwaltungsvorschriften 
unmittelbar für jedermann. Landesregelungen zum Bauschuttrecycling und zur Boden-
verwertung werden damit ab dem 1. August 2023 abgelöst und durch die Ersatzbau-
stoffverordnung und die novellierte Bundesbodenschutzverordnung bundeseinheitlich, 
rechtsübergreifend (Abfall-, Wasser- und Bodenschutzrecht) und rechtsverbindlich (ohne 
Ermessensspielräume) ersetzt. Rechtsverbindlichkeit setzt Klarheit voraus. Beim Lesen 
dieses Buches werden Sie merken, dass es dem Verordnungsgeber nicht immer gelungen 
ist, Klarheit zu schaffen.

So überrascht es nicht, dass die Mantelverordnung allenthalben auf teilweise heftige Kri-
tik stößt. Bis zur abschließenden Bundesratsbefassung am 25. Juni 2021 wurde insbe-
sondere von der Bauindustrie kritisiert, dass die Verordnung zu komplex sei und mehr 
Bürokratie schaffe als abbaue. Die Bauindustrie benötige eine Regelung, die auf den Bau-
stellen praktisch umsetzbar sei, was so viel heißt, dass die Mantelverordnung und insbe-
sondere die Ersatzbaustoffverordnung diese Forderung in der vorgelegten und letztend-
lich beschlossenen Form scheinbar nicht erfüllen. 

Das vorliegende Handbuch nimmt die Kritik der Praxisferne zum Anlass, die Verordnun-
gen „kundenorientiert“ aufzuarbeiten. Unter anderem konzentriert sich das Handbuch 
in den Detailfragen, wie beispielsweise zu den Materialwerten und Einbautabellen, auf 
die bedeutendsten Massenströme, nämlich die aus Bau- und Abbruchmaterialien gewon-
nenen mineralischen Ersatzbaustoffe Recyclingbaustoff (RC), Bodenmaterial (BM) und 
Baggergut (BG). Auch wird auf die spezifischen Bahnbauweisen nicht eingegangen. Dies 
reduziert nicht nur den physischen Umfang der zu beachtenden Regelungen, sondern 
bringt den Vorteil mit sich, dass viele Regelungen redaktionell zusammengeführt und 
Querverweise reduziert werden können. 

Das Handbuch berücksichtigt mit seiner Strukturierung in den Abschnitten 1 bis 4 beson-
ders die unterschiedlichen Interessen der Adressaten 

1. Bauwirtschaft als Verwender von mineralischen Ersatzbaustoffen,

2. Betreiber von Recyclinganlagen sowie Überwachungs- und Untersuchungsstellen für 
die Güteüberwachung,

3. Bauwirtschaft als Verwender und Erzeuger von Bodenmaterial, 

4. Betreiber von Verfüllungen. 

Auf diese Weise verringert sich der Leseaufwand für alle Beteiligte. Übergreifende Vor-
schriften, die für mehrere Akteure bedeutend sind, finden sich in den Abschnitten 5 bis 
8. In Kapitel 2 werden zur Güteüberwachung die operativen Abläufe, Zulassungen und 
Zuständigkeiten betrachtet. 

Für die Baustelle/Bauleitung ist Kapitel 1.2. in Verbindung mit Anhang A und insbeson-
dere Anhang B besonders relevant. Anhang B enthält eine Zusammenstellung von Über-
sichtsblättern für die 10 am häufigsten vorkommenden Anwendungsfälle des Einsatzes 
von mineralischen Ersatzbaustoffen mit Zuordnung der erforderlichen Materialqualitäten 
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von RC-Baustoffen sowie Bodenmaterial/Baggergut und damit die erforderlichen Anga-
ben für einen zügigen Umgang mit der Ersatzbaustoffverordnung in der Praxis.

Für vertiefte Informationen verweist das Handbuch auf die relevanten Stellen in den Ver-
ordnungen. Wenn die Texte der Verordnungen hinreichend konzis erschienen, wurden sie 
wörtlich übernommen und i. d. R. nicht als Zitat kenntlich gemacht. Lediglich diejenigen 
Textabschnitte wurden als Zitat kenntlich gemacht, bei denen es den Autoren erforderlich 
schien, auf die Inhalte besonders hinzuweisen oder diese zu diskutieren. 

Dieses Handbuch inklusive aller Inhalte wurde unter größter Sorgfalt erarbeitet und 
inhaltlich mit Fachleuten ausführlich diskutiert. Gleichwohl übernehmen der Verlag und 
auch die Autoren keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Inhalte dieses Handbuchs, ebenso nicht für Druckfehler. Es kann keine juristische Verant-
wortung sowie Haftung in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben und daraus entstan-
dene Folgen vom Verlag oder den Autoren übernommen werden. Die Benutzung dieses 
Handbuches und die Umsetzung der darin enthaltenen Informationen erfolgt ausdrücklich 
auf eigenes Risiko. Haftungsansprüche gegen den Verlag oder die Autoren für Schäden 
materieller oder ideeller Art, die durch Nutzung der Informationen bzw. durch die Nutzung 
fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätz-
lich ausgeschlossen. Rechts- und Schadenersatzansprüche sind daher ausgeschlossen. 

Bereits bei „Redaktionsschluss“ für dieses Handbuch war bekannt, dass die Bundesregie-
rung eine Novelle plant oder die Länder möglicherweise anstreben, über den Bundesrat 
Änderungen in der Mantelverordnung noch vor deren Inkrafttreten am 1. August 2023 vor-
zunehmen. Um die sich hieraus gegebenenfalls ergebenden Änderungen richtig bewerten 
zu können, ist es unerlässlich, die Verordnungen im jetzigen Wortlaut grundlegend zu 
kennen und zu verstehen. Schon deshalb halten es die Autoren für richtig, das Handbuch 
zum jetzigen Zeitpunkt herauszugeben, zumal dem Vernehmen nach nicht davon auszu-
gehen ist, dass die Verordnungen fundamental geändert werden. Nicht wenige denkbare 
Änderungen werden in diesem Handbuch schon angesprochen. Damit eignet sich dieses 
Handbuch bestens auch als Kompass durch eine mögliche Novelle.

Peter Dihlmann (Ministerialrat a. D.) und Dr. Bernd Susset
Winterbach/Tübingen
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1 Hinweise für Verwender 
1.1 Einstieg 

Verwender sind Planer und ausschreibende Stellen, Bauherren und Bauunternehmen. 
Sie kennen ihre Baumaßnahme und die Standortverhältnisse. Damit sind sie diejeni-
gen, die am ehesten den Bedarf an mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) nach Art und 
Menge bestimmen können. Somit erscheint es sinnvoll, mit der Zuordnung der konkreten 
Baumaßnahme zu einem der in Tabelle 1.1 genannten und im Anhang B beschriebenen 
10 häufigen Anwendungsfälle für die Baupraxis zu beginnen. 

Die Ersatzbaustoffverordnung (Langtitel: Verordnung über die Anforderungen an den Ein-
bau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverord-
nung – ErsatzbaustoffV – im Folgenden EBV oder Ersatzbaustoffverordnung) führt in ihrer 
Anlage 2 insgesamt 17 Einbauweisen für den Straßen-, Wege- und Erdbau auf. Dabei ist 
zu beachten, dass einige der 17 Einbauweisen in bis zu 5 bautechnische Varianten oder 
bautechnisch gesehen auch ganz unterschiedliche Einbauweisen wie Unterbau oder Lei-
tungsgraben differenziert sind (im Folgenden sind die Differenzierungen mit EBV-Einbau-
weisen – Nr. 1a), 1b), etc. bezeichnet). Diese Auffächerung ist darauf zurückzuführen, 
dass verschiedene zwar bautechnisch stark unterschiedliche Varianten, oder gar ganz 
unterschiedliche technische Einbauweisen, wie z. B. ein Leitungsgraben, eine Baugrube 
oder ein Unterbau, in der EBV unter dem Aspekt des Umweltmedienschutzes aufgereiht 
oder zusammengefasst wurden. Der Grund: Für die medienschutzbasierte Beurteilung, 
also die zulässige chemische Qualität eines MEB in einer bestimmten Einbauweise, sind 
in erster Linie die Art der Deckschicht und die damit verbundene Wasserdurchlässigkeit 
bzw. Sickerwasserrate sowie eine ggf. nur partielle Durchströmung von MEB im techni-
schen Bauwerk relevant. Die Mächtigkeit der Einbauweisen spielt nur für die Bewertung 
von leicht auswaschbaren Substanzen wie Sulfat und Chlorid und im Einzelfall für Schwer-
metalle mit einem systematischen Abklingverhalten in Ziegel- und Kupferhüttenmaterial 
eine Rolle und wurde per Fußnoten geregelt (vgl. UBA Texte 26/2018 [1]). 

Nach bautechnischen Gesichtspunkten ergeben sich alles in allem insgesamt 44 bautech-
nisch unterscheidbare Einbauweisen, die in Anhang A dieses Handbuches vollumfänglich 
schematisch dargestellt sind. Die in der EBV vorgenommene Gliederung der Einbauwei-
sen ist unter dem Gesichtspunkt des Medienschutzes sinnvoll, weil sie hinsichtlich der 
zulässigen MEB und ihrer chemischen Qualität gleich bewertet werden können. Für die 
Baupraxis jedoch können diese 44 Einbauweisen in 10 häufige Anwendungsfälle für die 
Baupraxis zusammengefasst werden (siehe Tabelle 1.1). Die Zusammenfassung ist des-
halb gut möglich, weil sich beispielsweise sieben Einbauweisen allein mit der Verfüllung 
von Baugruben/Arbeitsräumen befassen oder vier Einbauweisen mit der Verfüllung von 
Leitungsgräben. Die so zustande gekommenen 10 Anwendungsfälle für die Baupraxis, 
im Folgenden als Anwendungsfälle A bis J bezeichnet, unterscheiden sich lediglich in 
der Art der vorausgesetzten Deckschicht. In Anhang B sind 10 Übersichtsblätter für die 
Baupraxis zu diesen wesentlichen Anwendungsfällen schematisch dargestellt. Zusam-
men mit den jeder Abbildung zugeordneten aggregierten Einbautabellen kann Anhang B 
dem Praktiker vor Ort auf einen Blick die Verwertungsmöglichkeiten von RC-Baustoffen, 
Bodenmaterialien und Baggergut aufzeigen. 
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1.2 Die Einbauweisen

1.2.1 Redaktionelle Klarstellung und weitere Untergliederung  
für die Baupraxis 

Die Ersatzbaustoffverordnung nennt – wie vorausgehend erwähnt – 17 Einbauweisen für 
den Straßen-, Wege- und Erdbau. Diese sind in der Anlage 2 zur EBV, den sogenannten 
Einbautabellen, zu finden. Der Informationsgehalt der Beschreibungen der 17 Einbauwei-
sen wird dem Vernehmen nach teilweise als nicht hinreichend klar bewertet. So könnte 
man beispielsweise zu der Auffassung gelangen, Einbauweise 1

Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumengebunden

würde bedeuten, dass Recycling-Baustoff unter einer bitumengebundenen Deckschicht 
oder Tragschicht eingebaut wird. Stattdessen meint der Verordnungsgeber, dass der 
Recycling-Baustoff als Zuschlag in die bitumengebundene oder in die hydraulische Matrix 
eingebunden wird. 

Bei Einbauweise 8

Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum 
je weils unter gebundener Deckschicht

könnte, da die Regelzeichnungen des Straßenbaus nicht zwingend vorausgesetzt wer-
den, das Planum der Dammaufstandsfläche oder das Planum des Oberbaus gemeint sein. 
Gemeint ist die „Linie“ zwischen Unterbau und Oberbau. Je nach Ansatz können die Kuba-
turen der verwertbaren Recycling-Baustoffe sehr unterschiedlich ausfallen. 

Besonders die Formulierung der Einbauweise 9 bedarf der Erläuterung: Die Formulierung

Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bau-
werken im Böschungsbereich in analoger Bauweise

erscheint im zweiten Teil, da im Kontext mit Dammschüttungen stehend, hinsichtlich der 
Frage, was da wo verfüllt wird, erklärungsbedürftig. Die Autoren gehen davon aus, dass 
eine Situation gemeint ist, in der ein Arbeitsraum um ein Bauwerk wiederverfüllt werden 
soll und das Bauwerk in einer „gewachsenen“ Böschung steht, also eine Situation ange-
nommen wird, wie in Bild 22 in Anhang A bzw. in Übersichtsblatt 2 in Anhang B darge-
stellt. „Gewachsene“ Böschung heißt, dass das Bauwerk (beispielsweise Brücken- Wider-
lager) in einem Einschnitt gegründet wird und so ein Arbeitsraum entsteht. Im ebenen 
Gelände ist es üblich, zuerst die Brückenbauwerke zu errichten und danach den Damm 
anzuschütten. Dabei entsteht bekanntlich kein Arbeitsraum im eigentlichen Sinne. Die 
Hinterfüllung zwischen den Flügelwänden ist wiederum anders zu beurteilen als die 
Hinterfüllung in den äußeren Arbeitsräumen. Erstere wird anschließend durch den Fahr-
bahnaufbau geschützt. Im Übrigen ist die Kernbauweise D in Arbeitsräumen eher nicht 
realistisch. Daher lautet es im Bild 22 in Anhang A bzw. in Übersichtsblatt 2 in Anhang B 
„Abdeckung nach MTSE A bis C“, weil hier „D“ aus Sicht der Autoren zu streichen ist.
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Kurzum: Den Beschreibungen der Einbauweisen in Anlage 2 der EBV fehlt bisweilen die 
Klarheit, was für die gewollte Rechtssicherheit unerlässlich ist. Es ist nicht immer sofort 
klar, ob bei „ToB“ gemeint ist, dass der Ersatzbaustoff „unter“ einer „ToB“ oder „als“ 
„ToB“ verwendet werden darf, ob „als“ oder „unter“ einer „Decke bitumengebunden ...“. 

Deshalb haben die Autoren, gestützt auf ihre Kenntnisse aus der Entstehung der EBV und 
unter Zuhilfenahme von Tabelle 16 aus [1], im Folgenden die Texte ergänzt und damit das 
vom Verordnungsgeber Gewollte praxisgerecht formuliert. Die Änderungen gegenüber 
dem Originaltext sind am roten Kursivdruck erkennbar. Wie oben schon angesprochen, 
werden im Folgenden die unterschiedlichen Einbauweisen und Varianten weiter unterglie-
dert (im Folgenden mit EBV-Einbauweisen – Nr. a), b) etc. bezeichnet). 

Eine Besonderheit bei der Untergliederung ergibt sich bei den Einbauweisen 7 und 8 
im Bauwerk Straßendamm dadurch, dass für diese Einbauweisen nach EBV Anlage 2, 
S. 2620, Satz 5 alle MEB in allen Materialklassen zulässig sind, sofern es sich um den Bau 
einer Straße handelt und die Fahrbahn gezielt entwässert wird, d. h. mit Entwässerungs-
rinnen und Ablaufschächten ausgestattet ist und eine vollständige Entwässerung über 
das Kanalnetz gewährleistet wird. Im vorliegenden Handbuch sind diese Bau weisen in 
Einbauweisen ohne (7.1 bzw. 8.1) und mit gezielter Fahrbahnentwässerung (7.2 bzw. 8.2) 
aufgeteilt (vgl. Bilder 13 bis 20 in Anhang A und Übersichtsblätter 3 und 5 in Anhang B). 

Einbauweise 1

Verwendung des mineralischen Ersatzbaustoffes (gebunden) 

a) in einer Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden 

b) in einer Tragschicht bitumengebunden

Einbauweise 2

Verwendung des mineralischen Ersatzbaustoffes 

a) als Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten 

b) zur Bodenverfestigung unter bitumen- oder hydraulisch gebundener Deckschicht

Einbauweise 3

Verwendung des mineralischen Ersatzbaustoffes (gebunden)

als Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter bitumen- oder hydraulisch gebunde-
ner Deckschicht

Einbauweise 4

Verwendung des mineralischen Ersatzbaustoffes 

a) zur Verfüllung von Baugruben und

b) zur Verfüllung von Leitungsgräben 

jeweils unter bitumen- oder hydraulisch gebundener Deckschicht
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Einbauweise 5

Verwendung des mineralischen Ersatzbaustoffes 

a) in einer Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Platten-
belägen 

b) als Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflasterdecken oder Platten-
belägen.

Einbauweise 6

Verwendung des mineralischen Ersatzbaustoffes 

a) als Bettung, 

b) als Frostschutz- oder

c) als Tragschicht 

jeweils unter Pflasterdecken oder Plattenbelägen jeweils mit wasserundurchlässiger 
Fugenabdichtung

Einbauweise 7

Verwendung des mineralischen Ersatzbaustoffes 

als Schottertragschicht (ToB) unter bitumen- oder hydraulisch gebundener Deckschicht

Dabei handelt es sich um Einbauweisen u. a. im Straßendamm, wobei zu unterscheiden 
ist zwischen 7.1 ohne und 7.2 mit gezielter Fahrbahnentwässerung. 

Einbauweise 8

Verwendung des mineralischen Ersatzbaustoffes 

a) als Frostschutzschicht (ToB), 

b) zur Baugrundverbesserung und

c) als Unterbau bis 1 m ab Planum 

jeweils unter bitumen- oder hydraulisch gebundener Deckschicht

Dabei handelt es sich um Einbauweisen u. a. im Straßendamm, wobei zu unterscheiden 
ist zwischen 8.1 ohne und 8.2 mit gezielter Fahrbahnentwässerung. 

Einbauweise 9

Verwendung des mineralischen Ersatzbaustoffes 

a) in Dämmen oder Wällen gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie 

b) zur Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise A-C nach 
MTSE.

Einbauweise 10

Verwendung des mineralischen Ersatzbaustoffes 

in Dämmen Damm oder Wällen Wall gemäß Bauweise E nach MTSE
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Einbauweise 11

Verwendung des mineralischen Ersatzbaustoffes 

als Bettungssand unter Pflasterdecken oder unter Plattenbelägen

Einbauweise 12

Verwendung des mineralischen Ersatzbaustoffes 

als Deckschicht ohne Bindemittel

Einbauweise 13

Verwendung des mineralischen Ersatzbaustoffes 

a) als ToB, 

b) zur Baugrundverbesserung oder Bodenverfestigung, 

c) als Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie 

d) zur Verfüllung von Baugruben und 

e) zur Verfüllung von Leitungsgräben 

jeweils unter Deckschicht ohne Bindemittel

Einbauweise 14

Verwendung des mineralischen Ersatzbaustoffes 

wie in Bauweisen 13, jedoch jeweils unter Plattenbelägen

Einbauweise 15

Verwendung des mineralischen Ersatzbaustoffes 

wie in Bauweisen 13, jedoch jeweils unter Pflasterdecken

Einbauweise 16

Verwendung des mineralischen Ersatzbaustoffes 

a) zur Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich oder 

b) im Böschungsbereich von Dämmen 

jeweils unter durchwurzelbarer Bodenschicht mit „K“ sowie

c) zur Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich analog zu Bauweise E des MTSE

Einbauweise 17

Verwendung des mineralischen Ersatzbaustoffes in Dämmen und SchutzwWällen ohne 
Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht
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Nachfolgende Tabelle 1 ordnet den 44 bautechnisch unterscheidbaren Einbauweisen 10 
häufige Anwendungsfälle in der Baupraxis zu.

Tabelle 1.1: Gegenüberstellung häufig vorkommender Anwendungsfälle A bis J in der 
Baupraxis und der Einbauweisen nach EBV zur Reduktion von 44 bautechnisch unter-
scheidbaren Einbauweisen auf 10 Anwendungsfälle

Bezeich-
nung

Beschreibung der Anwendungs-
fälle in der Baupraxis:  
Verwendung des mineralischen 
Ersatzbaustoffs …

Zugeordnete Nummern 
der Einbauweisen nach 
EBV, unter Berücksich-
tigung weiterer Unter-
gliederungen

Anzahl der bau-
technisch unter-
scheidbaren 
Einbauweisen

A … zur Verfüllung von Baugruben 
(Arbeitsraumverfüllungen) 

4a, 13d, 14d, 15d 4

B … zur Hinterfüllung von Bauwer-
ken (Arbeitsraumverfüllungen) 
im Böschungsbereich

9b, 16a, 16c 3

C … zum Bau von ungebundenen 
Tragschichten, wie Frostschutz-
schichten, Schottertragschich-
ten oder Bettungen

6a, 6b, 6c, 7.1, 7.2, 8.1a, 
8.2.a, 11, 13a, 14a, 15a

11

D … zur Verfüllung von Leitungs-
gräben

4b, 13e, 14e, 15e 4

E … als Unterbau 8.1c, 8.2c, 13c, 14c, 15c 5

F … als Unterbau unter Fundament- 
oder Bodenplatten

2a 1

G … in oder im Böschungsbereich 
(16b) von Dämmen und Wällen 

9a, 10, 16b, 17 4

H … zur Bodenverfestigung und 
Baugrundverbesserung

2b, 8.1b, 8.2.b, 13b, 14b, 
15b

6

I … gebunden als Zuschlagsstoffe 
in bitumen- (Asphalt) oder 
hydraulisch gebundenen 
(Beton-)Schichten

1a, 1b, 3, 5a, 5b 5

J … ungebunden als Fahrbahn 
oder Deckschicht ohne Binde-
mittel

12 1

Summe 44

Der Vollständigkeit halber zeigt Anhang A dieses Handbuches für jede der 44 bautech-
nisch unterscheidbaren EBV-Einbauweisen entsprechende Schemaskizzen. Anhang B hin-
gegen zeigt die Schemaskizzen für die Anwendungsfälle A bis J. 
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1.2.2 Schematische Darstellung von 10 häufig vorkommenden Anwendungs-
fällen A bis J und Zuordnung der erforderlichen Materialqualitäten 

Zur praktikablen Umsetzung der EBV wurden die in Anhang B gezeigten Schemaskizzen 
und die jeweiligen aggregierten Einbautabellen zur Zuordnung der erforderlichen Materi-
alqualitäten von RC-Baustoffen und Bodenmaterial/Baggergut für die 10 häufig vorkom-
mende Anwendungsfälle A bis J entwickelt. Daraus ergeben sich 10 Übersichtsblätter für 
die Baupraxis in Anhang B. 

Wie ist vorzugehen?

Zunächst ist festzuhalten, welchem praktischen Anwendungsfall A bis J die Baumaßnahme 
zuzuordnen ist. Dazu dienen die Schemaskizzen in den Bildern 2 bis 11 in Anhang B zur 
raschen Orientierung. Den Abbildungen sind jeweils aggregierte Einbautabellen beige-
fügt, deren Tabellenköpfe, leicht modifiziert, aus der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) 
entnommen sind. In den Zeilen darunter sind lediglich diejenigen Einbauweisen darge-
stellt, die zum jeweiligen Anwendungsfall passen (siehe Bild 1.1). So kann mit den Infor-
mationen über

• die grundwasserfreie Strecke (Abstand zwischen der Unterkante des MEB und des 
höchsten zu erwartenden Grundwasserstands),

• die Lage der Baumaßnahme in Bezug auf Wasserschutzbereiche,

• die Bodenart (Sand, Lehm/Schluff/Ton)

und schließlich 

• die jeweils bautechnisch geplante Deckschicht

in die jeweilige Tabelle gegangen werden (siehe Bild 1.1). 

Die Zeile mit der Nr. der EBV-Einbauweise und dem Zusatz „RC“ gilt für RC-Baustoff, die 
Zeile mit derselben Nr. der EBV-Einbauweise und dem Zusatz „BB“ gilt für Bodenmaterial 
und Baggergut. Das entsprechend ermittelte Tabellenfeld zeigt, welche Materialklasse 
von MEB eingebaut werden kann: Grün ermöglicht RC-3, RC-2 und RC-1, gelb ermöglicht 
RC-2 und RC-1 und blau ermöglicht nur RC-1. Für Bodenmaterial und Baggergut gilt das 
gleiche System. Da es jedoch für Bodenmaterial und Baggergut mit mehr als 10 Volumen-
prozent mineralischen Fremdbestandteilen zur Verwendung in technischen Bauwerken 
4 verschiedene Materialklassen gibt (BM-/BG-0 bis BM-/BG-F0* zusammengefasst sowie 
BM-/BG-F1, BM-/BG-F2 und BM-/BG-F3), wurde noch die Farbe „orange“ eingeführt. Mit 
den Bezeichnungen FN1, FN2 … berücksichtigen die Tabellen die gleichnamigen Fußno-
tenregelungen zu den Einbautabellen 1 bis 3 für RC-Baustoffe bzw. 5 bis 8 für Bodenmate-
rial und Baggergut in Anlage 2 der EBV.
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Bild 1.1: Anwendung der Übersichtsblätter für die Baupraxis und der aggregierten 
 Einbautabellen in Anhang B zur Bewertung der häufig vorkommenden Anwendungsfälle 
für die Baupraxis

Legende für alle Tabellen:

a) für RC-Material

grün:  
RC-1 bis RC-3 einsetzbar 

(= alles einsetzbar)

gelb:  
RC-1 und RC-2 einsetzbar

blau:  
ausschließlich RC-1  

einsetzbar

b) für Bodenmaterial und Baggergut

grün: BM-/BG-0 bis 
BM-/BG-F3  
einsetzbar  

(= alles einsetzbar)

gelb: BM-/BG-0 bis 
BM-/BG-F2  
einsetzbar

orange: BM-/BG-0 
bis BM-/BG-F1  

einsetzbar

blau: ausschließlich 
BM-/BG-0, BM-/

BG-0*, BM-/-BG-F0* 
einsetzbar
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1 Hinweise für Verwender

Erforderliche grundwasserfreie Sickerstrecke „H“ im Fall „günstig“ inklusive der Sicher-
heitszuschläge von 0,5 m: H bei allen MEB > 1,5 m. 

Erforderliche grundwasserfreie Strecke (H) im Fall „ungünstig“ ist abhängig von der Mate-
rialklasse: 

H bei RC-1, BM-/BG-0 bis BM-/BG-F1 ≥ 0,60 m bis 1,5 m und bei RC-2, RC-3, BM-/BG-F2, 
BM-/BG-F3 ≥ 1,0 m bis 1,5 m. Im Umkehrschluss unzulässig im Fall „ungünstig“: Bei 
RC-1, BM-/BG-0 bis BM-/BG-1 H < 0,60 m und bei RC-2, RC-3, BM-2/BG-F2 und BM-/BG-F3  
H < 1,0 m. 

Für die Einschätzung der Konfiguration der Grundwasserdeckschichten und der Lage zu 
Wasserschutzbereichen am Standort der Baumaßnahme kann auf das Modul Einbau-
karten der qeb.app zurückgegriffen werden:

Unterstützung durch das Modul Einbaukarten der qeb.app

Um effizient Informationen über

• die grundwasserfreie Sickerstrecke,

• die Bodenart der Grundwasserdeckschicht (Sand, Lehm/Schluff/Ton)

• und die Lage der Baumaßnahme in Bezug auf Wasserschutzbereiche

zu finden, wird empfohlen, auf das webbasierte Geoinformationssystem des Vereins Qua-
litätssicherungssystem Recycling-Baustoffe Baden-Württemberg e. V. (QRB) zurückzu-
greifen. Es stellt seinen Mitgliedern für die Umsetzung der Anforderungen der EBV an das 
Herstellen und den Einbau von MEB ein Güteüberwachungs- und Geo-Informationssystem 
(GIS) zur operativen Umsetzung der MantelV zur Verfügung. Diese „Anwendung zum Qua-
litätsmanagement für den Einsatz von Baustoffen (qeb.app)“ besteht aus zwei Modulen: 
dem Güteüberwachungsmodul und dem Einbaukartenmodul. Das Modul Einbaukarten 
der qeb.app dient zur Beurteilung der zulässigen technischen Einbauweisen von mine-
ralischen Ersatzbaustoffen in Abhängigkeit ihrer Materialklasse unter Berücksichtigung 
der pedologischen (Bodenart) Gegebenheiten, der grundwasserfreien Strecke und der 
Lage zu Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten eines Einbauortes. Grundlage des 
Moduls Einbaukarten sind die aus der Bodenübersichtskarte abgeleiteten Kenngrößen 
grundwasserfreie Strecke und Bodenart der Grundwasserdeckschicht im Sinne der EBV 
bzw. des UBA-Fachkonzepts (UBA Texte 26/2018) [1]. Weitere Eingangsparameter sind die 
Lage des Einbauortes zu Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten und ihre Zonie-
rung. Das Modul Einbaukarten der qeb.app liegt derzeit für Baden-Württemberg in einem 
Maßstab von 1:50.000 und für den Einbau von RC-Baustoffen, Bodenmaterial/Baggergut 
und Gleisschotter in technischen Bauwerken des Straßen-, Wege- und Erdbaus vor. Eine 
Erweiterung für weitere Bundesländer ist geplant. Dieses System unterstützt den Anwen-
der bei einer sehr differenzierten Bestimmung der Einbaumöglichkeiten am Ort der Bau-
maßnahme in Abhängigkeit der MEB, ihrer Materialklassen und ggf. Fußnotenregelungen 
und bei der Auswahl der passenden Spalten (ungünstig/günstig, Grundwasserdeck-
schichten, innerhalb oder außerhalb der Wasserschutzbereiche) in den nachfolgenden 
Tabellen.
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Bild 1.2 und Tabelle 1.2 zeigen exemplarisch für den Anwendungsfall A das Übersichts-
blatt für die Baupraxis.

Abkürzungen: 

MEB: mineralischer Ersatzbaustoff

H: grundwasserfreie Sickerstrecke 

Bild 1.2: Beispiel für ein Übersichtsblatt für die Baupraxis – Anwendungsfall A – 
 Verwendung von MEB zur Verfüllung von Baugruben (Arbeitsraumverfüllungen).  
Er umfasst die EBV-Einbauweisen 4a, 13 d, 14d und 15d. 

MEB

Deckschicht

H
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1 Hinweise für Verwender

Tabelle 1.2: Beispiel für ein Übersichtsblatt für die Baupraxis – Aggregierte Einbautabelle 
zum Anwendungsfall A für die Verfüllung von Baugruben (Arbeitsraumverfüllungen) mit 
Recycling-Baustoffen (RC) sowie Bodenmaterial und Baggergut (BB)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

ungünstig günstig

H
siehe 

Legende 
zu Bild 1

> 1,5 m

außerhalb von  
Wasserschutzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

WSG IIIA WSG IIIB Wasser-
vorranggebieteHSG III HSG IV

Boden-
art

siehe 
1.6.2!

Sand
Lehm, 

Schluff, 
Ton

Sand
Lehm, 

Schluff, 
Ton

Sand
Lehm, 

Schluff, 
Ton

Sand
Lehm, 

Schluff, 
Ton

Deckschicht: bitumen- oder hydraulisch gebunden

4a RC

4a BB

Deckschicht: ohne Bindemittel

13d RC FN2 FN3 FN2 FN2 FN3 FN2 FN3 FN3 FN2

13d BB

Deckschicht: Plattenbelag

14d RC FN2 FN4 FN2 FN4 FN2 FN4 FN4

14d BB FN3 FN1 FN3 FN3 FN3 FN1

Deckschicht: Pflasterdecke

15d RC FN2 FN3 FN2 FN3 FN2 FN3 FN3

15d BB FN4 FN1 FN4 FN4 FN4 FN1

In der Konsequenz ergeben sich 10 Übersichtsblätter für die Baupraxis, die diesem Hand-
buch als separater Anhang B beigefügt sind und dem Praktiker vor Ort auf einen Blick die 
Verwertungsmöglichkeiten aufzeigen sollen. In Anhang B werden die Erläuterungen zur 
Verwendung der Übersichtsblätter nochmals wiederholt, sodass der Anhang B separat 
mitgeführt werden kann und alle erforderlichen Informationen auf einen Blick zur Verfü-
gung stehen.


